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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (Stand: 01/2009)                                                
 

 

1. Allgemeines - Geltungsbereich 
1.1 Unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen gelten ausschließlich; 

entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Liefer- und 

Leistungsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir 
nicht an, auch wenn wir nicht schriftlich widersprechen. Unsere Allgemeinen 

Liefer- und Leistungsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 

entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Liefer- und 
Leistungsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die 

Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

1.2 Unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen gelten nur gegenüber 
Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. 

 

2. Preise - Zahlungsbedingungen 
2.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere 

Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung. 

2.2 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht eingeschlossen; 
sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung 

gesondert ausgewiesen. 

2.3 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind unsere 
Rechnungen netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum 

zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum 

ist der Abzug von 2 % Skonto zulässig; dies gilt jedoch nur, wenn ältere 
Rechnungen bezahlt sind. 

2.4 Bei Neukunden mit einem Auftragswert von mehr als 5000,-€ ist eine 

Anzahlung in Höhe von 75% des Auftragswertes fällig. Sollten wir die fällige 
Anzahlung nicht erhalten, behalten für uns das Recht vor die Realisierung 

und/oder Fertigstellung des Auftrags nachträglich  zu verweigern. 

2.5 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem 

ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein 

Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 

3. Pflichten des Bestellers für den Anlieferungszustand – Behandlungs- bzw. 

beschichtungsgerechte Grundwerkstoffe 
3.1 Der Besteller verpflichtet sich, insbesondere bei zu beschichtenden 

Werkteilen, die zu behandelnden Teile in einem beschichtungsgerechten 
Zustand anzuliefern. Behandlungs- und Beschichtungsgerecht in diesem Sinne 

heißt, unter anderem, dass die zu beschichtenden Werkstücke entmagnetisiert 

sind und keine Werkstoff-, Bearbeitungs- oder Oberflächenfehler aufweisen, 
die möglicherweise die technischen Funktionen, den Korrosionsschutz, den 

Verbund zum Grundwerkstoff und / oder das Aussehen der Überzüge ungüns-

tig beeinflussen könnten. Das sind z. B. bei aus Walzerzeugnissen 
hergestellten Werkstücken Risse, Porennester, Fremdstoffeinschlüsse und 

Doppelungen, bei Gussstücken Einfall- und Kaltschweißstellen, Schrumpf- 

und Korbrisse sowie Wirbelungen und Lunker. Insbesondere müssen die 
Oberflächen frei von Antikatalyten (wie z. B. Zink und Schwefel), Silikon, 

Konservierungs-, Schmier- und Schneidmitteln sein. 

3.2 Der Besteller verpflichtet sich, uns über folgende Kriterien zu informieren: 

 Materialzusammensetzung (bestimmend für Gittertyp, Gefügeaus-

bildung, Festigkeit, Härte, Zähigkeit, Aktivierbarkeit) 

 Reinheitsgrad (bestimmend für Homogenität des Gefüges, besonders 

von Bedeutung im Bereich der Oberflächenzone) 

 Wärmebehandlungs- und Oberflächenbearbeitungszustand 

 Eigenspannungen 
3.3 Der Besteller hat dafür Sorge zu tragen, dass schwere und sperrige Teile mit 

entsprechenden Befestigungs- und Transportvorrichtungen versehen sind. 

 
4. Lieferzeit 

4.1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller 

technischen Fragen voraus. 
4.2 Dei Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und 

ordnungsgemäße Erteilung der dem Besteller obliegenden Verpflichtungen 

voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
4.3 Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch höhere Gewalt. 

Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von 

Zulieferungen der Vorlieferanten, von uns nicht zu vertretende Störungen im 
Betriebsablauf bei uns oder unseren Vortieferanten, die nachweislich von 

erheblichem Einfluss sind, oder sonst unvorhersehbare, unabwendbare und 

schwerwiegende Ereignisse gehindert, so verlängert sich die Lieferzeit 
angemessen. Wird die Lieferung dadurch unmöglich, so entfällt unter 

Ausschluss von Schadenersatz unsere Lieferpflicht. Weist der Besteller nach, 

dass die nachträgliche Erfüllung infolge der Verzögerung für ihn ohne 

Interesse ist, kann er unter Ausschluss weitergehender Ansprüche vom 
Vertrag zurücktreten. Dauert die Behinderung länger als ein Monat, so kann 

jeder Vertragspartner hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 

zurücktreten. 
4.4 Geraten wir in Verzug, so ist der Besteller berechtigt, schriftlich eine 

angemessene Nachfrist zu setzen, und nach deren ergebnislosen Ablauf vom 

Vertrag zurückzutreten. Der Nachfristsetzung bedarf es nicht, wenn wir die 
Leistung ernsthaft und endgültig verweigern oder es sich bei dem zugrunde 

liegenden Vertrag um ein Fixgeschäft im Sinne von § 323 Abs. 2 Nr. 2 6GB 

oder § 376 HGB handelt oder besondere Umstände vorliegen, die unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen den sofortigen Rücktritt 

rechtfertigen. 

4.5 Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Besteller nur 
verlangen, wenn der eingetretene Schaden auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, oder der schuldhaften 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) beruht. 

Soweit uns keine vorsätzliche Pflichtverletzung angetastet wird, ist die 

Schadenersatzhaftung jedoch auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. Etwaige Haftungsbeschränkungen gemäß 

vorstehendem Satz 1 und Satz 2 gelten nicht für Schäden aus der Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; für diese haften wir nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. 

 

5. Gefahrenübergang - Versand - Verpackungen 

5. 1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung ab 

Werk vereinbart. Dies gilt auch dann, wenn wir die Transportkosten 

übernommen oder für den Besteller verauslagt haben. 
5.2 Die Gefahr geht mit der Absendung der Lieferteile ab unserem Werk auf den 

Besteller über, auch wenn wir die Transportkosten übernommen oder für den 

Besteller verauslagt haben. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der 

Besteller zu vertreten hat, geht die Gefahr mit dem Tage der Bereitstellung 

auf ihn über. 
5.3 Transportverpackungen nehmen wir an unserem Geschäftssitz innerhalb der 

üblichen Geschäftszeiten zurück. Die Kosten einer stofflichen Verwertung 

trägt der Besteller.. 
5.4 Der Besteller hat uns schriftlich zu informieren, wenn er für die Rücksendung 

der Werkstücke eine besondere Transportart und / oder die Eindeckung durch 

eine Transportversicherung wünscht; die insoweit anfallenden Kosten trägt 
der Besteller. 

 

6. Eigentumsvorbehalt 
6. 1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zum Eingang 

alter Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Soweit 

wir mit dem Besteller Bezahlung der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck- 
Wechsel- Verfahrens vereinbaren, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die 

Einlösung des von uns akzeptierten Wechsels durch den Besteller und erlischt 

nicht durch Gutschrift des erhaltenen Schecks bei uns. 
6.2 Der Besteller ist berechtigt, die gelieferten Waren im ordentlichen 

Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle 

Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließlich der MwSt.) 
unserer Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 

Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die 

Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur 
Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung 

ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon 

unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange keine Wechsel- und Scheckproteste vorkommen, der Besteller seinen 

Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 

Zahlungsverzug ist und insbesondere keinen Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahren stellt oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der 

Fall, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen 

Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 

erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und 

den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

6.3 Die Verarbeitung oder Umbildung der von uns gelieferten Vorbehaltsware 
durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die von uns 

gelieferte Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen / 

Stoffen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Ge-

genständen / Stoffen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung 

entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt 
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gelieferte Ware. 

6.4 Wird die von uns gelieferte Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht 

gehörenden Gegenständen 
/ Stoffen untrennbar vermischt oder dergestalt verbunden. dass sie wesentliche 

Bestandteile einer einheitlichen Sache werden, so erwerben wir das 

Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 

Vorbehaltsware zu den anderen vermischten oder verbundenen Gegenständen 

/ Stoffen zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Erfolgt die 

Verbindung oder Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt bereits jetzt als vereinbart, dass der Besteller 

uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so 

entstandene Miteigentum für uns. Für die durch Verbindung oder 
Vermischung entstandene Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter 

Vorbehalt gelieferte Ware. 

6.5 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer 

Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt: die 

Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 
6.6 Im Kundenauftrag angefertigte Werkzeuge bleiben, auch wenn sie ganz oder 

teilweise vom Besteller bezahlt worden sind, unser Eigentum. 

 
7. Eigentumserwerb durch Be- oder Verarbeitung uns zur Verfügung 

gestellter Gegenstände 

7. 1 Übergibt uns der Besteller einen Gegenstand zur Be- oder Verarbeitung und 
ist der Wert unserer Be- oder Verarbeitung erheblich geringer als der Wert des 

Gegenstandes, so gilt bereits jetzt als vereinbart, dass der Besteller uns 
anteilmäßig Miteigentum im Verhältnis des Wertes unserer Be- oder 

Verarbeitung (Rechnungsendbetrag, einschließlich der MwSt.) zum Wert des 

zur Verfügung gestellten Gegenstandes zum Zeitpunkt der Verarbeitung 
überträgt. 

7.2 Wird der Gegenstand bei der Be- oder Verarbeitung mit uns gehörenden 

Gegenständen / Stoffen vermischt oder dergestalt verbunden, dass sie 
wesentliche Bestandteile einer einheitlichen Sache werden, so erwerben wir 

das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer 

Gegenstände / Stoffe zu dem Wert des zur Verfügung gestellten Gegenstandes 
des Bestellers zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. 

7.3 Erfolgt die Verbindung oder Vermischung in der Weise, dass die Sache des 

Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt bereits jetzt als vereinbart, 
dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum im Verhältnis des Wertes 

unserer Be- oder Verarbeitung (Rechnungsendbetrag, einschließlich der 

MwSt.) zum Wert des zur Verfügung gestellten Gegenstandes zum Zeitpunkt 
der Verbindung oder Vermischung überträgt. 

7.4 Für Sachen des Bestellers. an denen wir nach den vorstehenden Bedingungen 

Miteigentum erworben haben, gelten insoweit Ziffer 6.1 bis Ziffer 6.5 dieser 
Bedingungen entsprechend 

 

8. Gewährleistung — Haftung für Pflichtverletzungen 
8.1 Sofern nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern, Vorgaben etc. des 

Bestellers zu leisten ist, trägt dieser das Risiko der Eignung für den 

vorgesehenen Verwendungszweck. Der Besteller trägt im Hinblick auf die 
durchzuführende Oberflächenveredelung auch die Verantwortung für die 

Richtigkeit und Vollständigkeit der erforderlichen Abgaben gern. Ziffer 3. und 

für eine dem späteren Verwendungszweck angepasste Behandlungsvorschrift. 

8.2 Führt die Oberflächenbehandlung, aus von uns nicht zu vertretenden Gründen, 

nicht zum Erfolg, weil z.B. der Besteller die in Ziffer 3. geforderten Angaben 

unrichtig gemacht hat, wir versteckte Fehler im Werkstück vor Durchführung 
der Oberflächenveredelung nicht kannten und nicht kennen konnten oder weil 

Eigenschaften des verwendeten Materials, die Formgebung, die 

Oberflächenbeschaffenheit oder der Zustand der angelieferten Werkstücke 
eine erfolgreiche Oberflächenbehandlung unmöglich gemacht haben, wir dies 

jedoch nicht wussten und nicht wissen konnten, so ist dennoch der 

Behandlungslohn zu zahlen. Erforderliche Nachbehandlungen werden unter 
den genannten Voraussetzungen gesondert in Rechnung gestellt. 

8.3 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr. Es gilt nicht für 

Schadensersatzansprüche wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, sowie für Schadensersatzansprüche, die auf 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder großer 

Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Diese 
verjähren in den gesetzlichen Fristen. Unberührt bleiben auch die längeren 

Verjährungsfristen nach § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke, Baustoffe und 

Bauteile), § 478 Abs. 4, 479 8GB (Lieferantenregress) und § 634a Abs. 1 Nr. 
2 (Baumängel). Der Beginn der Verjährungsfrist richtet sich nach den 

gesetzlichen Bestimmungen. 

8 4 Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen 
nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 

ordnungsgemäß nachgekommen ist. Handelt es sich bei dem 

Vertragsverhältnis zwischen uns und dem Besteller um einen Werkvertrag 
findet § 377 HGB entsprechende Abwendung.  

8.5 Die erhaltenen Waren sind unmittelbar zu prüfen.  

 

 Erhalt der Ware  

8.5 Wird mit dem Besteller eine Abnahme oder eine Erstmusterprüfung vereinbart 
ist die Rüge von Mängeln ausgeschlossen, die der Besteller bei sorgfältiger 

Abnahme oder Erstmusterprüfung hätte feststellen können. 

8.6 Uns ist Gelegenheit zu geben, einen gerügten Mangel an Ort und Stelle zu 

überprüfen. Werden vom Besteller oder von Dritten eigenmächtige 

Änderungen oder unsachgemäße Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so 

bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen keine 
Mängelansprüche. 

8.7 Soweit ein von uns zu vertretender Mangel unserer Werkleistung vor1iegt, 

können wir den Mangel kostenlos beseitigen oder soweit es an den uns zur 
Verfügung gestellten Werkstücken unmöglich ist den Rechnungswert 

gutschreiben. Liegt bei einem Kaufvertrag ein von uns zu vertretender 

Mangel der Kaufsache vor, sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung 
oder zur Ersatzlieferung (sog. Nacherfüllung) berechtigt Schlägt die 

Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist fehl oder verweigern wir diese, 

so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, den vereinbarten Kauf- oder 
Werkpreis herabzusetzen (Minderung) oder vom Vertrag zurückzutreten. 

Soweit wir für die Kaufsache oder das von uns hergestellte Werk eine 

Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie übernommen haben, haften wir im 
Falle eines der übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie 

widersprechenden Mangels nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

8.8 Bei einer nicht in einem Mangel der Kaufsache oder des Werkes bestehenden 
Pflichtverletzung ist der Besteller berechtigt, sich von dem Vertrag nach den 

gesetzlichen Bestimmungen zu lösen. 
8.9 Für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

8.10 Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Gleiches gilt für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
(Kardinalspflichten). Soweit uns keine vorsätzliche Pflichtverletzung 

angelastet wird ist die Schadenersatzhaftung jedoch auf den vorhersehbaren, 

typeicherweise eintretenden Schaden begrenzt. 
8.11 Soweit nicht Vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung 

ausgeschlossen. Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes 

bleiben hiervon jedoch unberührt. 
 

9 Gesamthaftung 

9.1 Eine weitergehende Haltung für Schadenersatz in Ziffern 4.5 und 8. 
vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 

Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 

Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen 
sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz 

von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

9.2 Die Begrenzung nach Ziff. 9. 1 gilt auch, soweit der Besteller anstelle eines 
Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser 

Aufwendungen verlangt. 

9.3 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch in Hinblick auf die persönliche 

Schadenersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 

Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 

10.  Gerichtsstand – Rechtswahl - Erfüllungsort – Teilnichtigkeit 

10.1 Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist für alle aus dem Vertragsverhältnis 
sich mittelbar oder unmittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz 

der Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem 

Wohnsitzgericht zu verklagen. 
10.2  Für das Vertragsverhältnis gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Anwendung des Haager Einheitlichen Kaufrechts und der CISG 

(Convention on Contracts fort he International Sale of Goods) ist 
ausgeschlossen.  

10.3  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 

Geschäftssitz der Erfüllungsort. 
10.4 Sollte eine Bestimmung in diesen allgemeinen Verkaufs- und 

Lieferbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 

Vereinbahrungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbahrungen nicht 

berührt. 
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  Amtsgericht Düren (HRB 2814, HRA 2851) 

 


